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1. Vorsteuerabzug bei Nutzungsände-

rung eines Investitionsguts  
nachträglich möglich? 

 
Mit seiner Entscheidung vom 25.7.2018 
stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
– entgegen seiner bisherigen Sichtweise – 
klar, dass eine Gemeinde den Vorsteuer-
abzug aus einem zunächst nur hoheitlich 
genutzten Investitionsgut (hier ein Grund-
stück) nachträglich noch geltend machen 
kann, wenn es zu einem späteren Zeit-
punkt durch Nutzungsänderung auch für 
unternehmerische Zwecke verwendet 
wird. 
 
Dazu legt der EuGH fest, dass ein Recht 
auf Berichtigung der auf eine als Investiti-
onsgut erworbenen Immobilie entrichteten 
Vorsteuer dann besteht, wenn beim Er-
werb der Immobilie diese zum einen so-
wohl für besteuerte als auch für nicht be-
steuerte Tätigkeiten verwendet werden 

konnte, und zum anderen die Gemeinde 
die Absicht, die Immobilie einer besteuer-
ten Tätigkeit zuzuordnen, nicht ausdrück-
lich bekundet, aber auch nicht ausge-
schlossen hat. 
 
Anmerkung: Dieses Urteil kann auch für 
privatwirtschaftliche Unternehmen große 
Bedeutung erlangen. Obwohl es zur Inves-
titionstätigkeit einer Gemeinde gefällt 
wurde, dürfte es auch auf alle vergleich-
baren Investitionen von Einrichtungen an-
derer Rechtsformen und natürlicher Perso-
nen anwendbar sein. Im Zeitpunkt der In-
vestition muss nicht zwingend die Absicht 
bekundet werden, das Investitionsgut dem 
Unternehmen zuzuordnen, wenn nicht 
ausgeschlossen wurde, dass es auch für 
eine vorsteuerunschädliche Tätigkeit ver-
wendet werden könnte. So könnte in der 
Praxis ein Unternehmer einen Pkw, für 
den er zum Zeitpunkt des Erwerbs keine 
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Zuordnung zum Unternehmen getroffen 
hat, anders als bisher, z. B. ab dem 2. 
Jahr der Pkw-Nutzung, grds. einen anteili-
gen nachträglichen Vorsteuerabzug im 
Wege einer Vorsteuerberichtigung geltend 
machen. 
 
 

2.  Wirksame Rechnungsberichtigung 
erfordert Rückzahlung der Umsatz-
steuer 

 
Weist ein Unternehmer in einer Rechnung 
einen höheren Umsatzsteuerbetrag aus, 
als er nach dem Gesetz schuldet (unrichti-
ger Steuerausweis), so schuldet er diesen 
Betrag auch gegenüber dem Finanzamt. 
Hiervon erfasst werden auch die Fälle, in 
denen ein Unternehmer Umsatzsteuer für 
steuerfreie Umsätze gesondert ausgewie-
sen hat.  
 
Eine Rechnung kann jedoch berichtigt 
werden, wenn Angaben in der Rechnung 
unzutreffend sind. Zur Berichtigung müs-
sen die fehlenden oder unzutreffenden An-
gaben durch ein Dokument, das spezifisch 
und eindeutig auf die Rechnung bezogen 
ist (Rechnungskorrektur), übermittelt wer-
den.  
 
Die wirksame Berichtigung eines Steuer-
betrags erfordert nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs in seiner Entscheidung 
vom 16.5.2018 jedoch grundsätzlich, dass 
der Unternehmer die vereinnahmte Um-
satzsteuer an den Leistungsempfänger 
zurückgezahlt hat. Die Rechnungsbe-
richtigung als formaler Akt gegenüber 
dem Leistungsempfänger allein reicht 
für die wirksame Berichtigung eines 
Steuerbetrags, mit der Folge, dass die-
ser dem Rechnungsaussteller zu erstat-
ten ist, nicht aus. 
 
Da der Leistende den berichtigten Steuer-
betrag vom Leistungsempfänger im Regel-
fall bereits vereinnahmt hat, würde eine 
Erstattung durch das Finanzamt (FA) al-
lein aufgrund der Rechnungsberichtigung 
ohne Rückzahlung der Steuer den Leis-
tenden ungerechtfertigt bereichern. Dieser 
würde doppelt begünstigt; denn einerseits 

hat er das Entgelt zzgl. Umsatzsteuer re-
gelmäßig bereits vereinnahmt und ande-
rerseits könnte er den berichtigten Steuer-
betrag vom FA nochmals verlangen. Dies 
ginge allein zulasten des Leistungsemp-
fängers. Gleichzeitig müsste der Fiskus 
befürchten, vom Leistungsempfänger auf 
Erstattung der Umsatzsteuer an ihn in An-
spruch genommen zu werden. 
 
 

3. Vorsteuerabzug bei Rechnung an 
Briefkastenanschrift 

 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerab-
zug berechtigt, muss sie die im Umsatz-
steuergesetz vorgeschriebenen Angaben 
enthalten. Dazu gehören u. a. der vollstän-
dige Name und die vollständige Anschrift 
des leistenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers. 
 
Nachdem die Frage der erforderlichen kor-
rekten Angaben der „vollständigen Rech-
nungsanschrift“ vom deutschen Fiskus teil-
weise strenger gesehen wird als vom Eu-
ropäischen Gerichtshof, hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) diesem in einem Vorabent-
scheidungsersuchen die Frage vorgelegt, 
ob der Begriff der „Anschrift“ dahin zu ver-
stehen ist, dass der Steuerpflichtige an 
diesem Ort seine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt oder ob es ausreicht, dass er dort 
lediglich zu erreichen ist.  
 
Nunmehr hat der BFH – als Folgeurteil 
des Europäischen Gerichtshofs – mit zwei 
Urteilen vom 21.6.2018 entschieden, dass 
eine Rechnung für den Vorsteuerabzug 
eine Anschrift des leistenden Unterneh-
mers enthalten muss, unter der er posta-
lisch erreichbar ist (sog. Briefkastenan-
schrift). Danach müssen die wirtschaftli-
chen Tätigkeit des leistenden Unterneh-
mers unter der Anschrift nicht ausge-
übt werden, die in der von ihm ausge-
stellten Rechnung angegeben sind (Än-
derung der Rechtsprechung). 
 
Anmerkung: Die Frage, ob bei der Inan-
spruchnahme des Vorsteuerabzugs ord-
nungsgemäße Rechnungen vorliegen, ist 



 

 

regelmäßig Streitpunkt in Außenprüfun-
gen. Die Rechtsprechungsänderung kann 
für Unternehmer, die nach ihrer Ge-
schäftstätigkeit zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt sind, die Inanspruchnahme des 
Vorsteuerabzugs erleichtern. Bitte beach-
ten Sie aber, dass auch die weiteren im 
Gesetz geforderten Angaben auf einer 
„ordnungsgemäßen“ Rechnung enthalten 
sind! 
 

 
4. Aufwendungsbezogene Begren-

zung der Nutzungsentnahme bei 
der 1-%-Regelung nicht möglich 

 
Für die private Nutzung eines zu mehr als 
50 % betrieblich genutzten Kfz sind pro 
Kalendermonat 1 % des inländischen Lis-
tenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung 
zzgl. der Kosten für Sonderausstattung 
einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen, 
wenn kein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch geführt wird. Die 1-%-Regelung ist 
eine stark typisierende und pauschalie-
rende Bewertungsregelung. Deshalb blei-
ben Besonderheiten hinsichtlich der Art 
und der Nutzung des Kfz ebenso unbe-
rücksichtigt wie nachträgliche Änderungen 
des Fahrzeugwertes. 
 
Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
mit Urteil vom 15.5.2018 dazu entschie-
den, dass auch wenn die Anwendung der 
1-%-Regelung seit 2006 voraussetzt, dass 
das Kfz zu mehr als 50 % betrieblich ge-
nutzt wird, es verfassungsrechtlich nicht 
geboten ist, die nach der 1-%-Regelung 
ermittelte Nutzungsentnahme auf 50 % 
der Gesamtaufwendungen für das Kfz zu 
begrenzen. 
 
Im entschiedenen Fall berechnete das Fi-
nanzamt den Wert für die Nutzungsent-
nahme nach der 1-%-Regelung mit 7.680 
€ (1 % x 64.000 € x 12 Monate). Der Steu-
erpflichtige ermittelte die Gesamtkosten 
des Pkw hingegen mit 10.998,40 € und 
setzte ca. 50 % dieser Kosten (5.498,59 €) 
steuerlich für die private Nutzung des Pkw 
an. Er verlangte den Wert der Nutzungs-

entnahme auf maximal 50 % der Gesamt-
kosten zu begrenzen. Dem folgte der BFH 
nicht. 
 
 

5. Entfernungspauschale deckt auch 
die Kosten für Behandlungs- und 
Krankenhausaufenthalt 

 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die 
Wege zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte sind Werbungskosten. Zur 
Abgeltung dieser Aufwendungen ist für je-
den Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer 
die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine 
Entfernungspauschale für jeden vollen Ki-
lometer der Entfernung zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € 
anzusetzen. Mit der Entfernungspauschale 
sind „sämtliche Aufwendungen“ abgegol-
ten, die durch die Wege zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte veranlasst 
sind. 
 
Eine Ausnahme sieht das Gesetz allein für 
solche Aufwendungen vor, die durch die 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel an-
fallen. Damit fallen nach Auffassung des 
Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG) 
in seiner Entscheidung vom 19.1.2018 
auch außergewöhnliche Kosten unabhän-
gig von ihrer Höhe unter die Abgeltungs-
wirkung. Insofern sind sowohl Aufwendun-
gen für Sach- als auch für Personenschä-
den, die auf dem Weg zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte entstehen, 
durch die Entfernungspauschale abgegol-
ten. Eine Auslegung etwa dahingehend, 
dass Personenschäden nicht von der Ab-
geltungswirkung erfasst werden, ist nach 
Auffassung des FG nicht angezeigt. 
 
 

6. Bundesfinanzhof definiert 44-€-
Freigrenze bei Sachbezügen 

 
Zu den Einkünften aus nicht selbstständi-
ger Arbeit gehören neben Gehältern und 
Löhnen auch andere Bezüge und Vorteile, 
die für eine Beschäftigung gewährt wer-
den. Darunter fallen auch sog. Sachbe-
züge. 



 

 

 
Sachbezüge sind alle nicht in Geld beste-
henden Einnahmen. Ein Sachbezug liegt 
auch vor, wenn der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer den Anspruch, eine Sach- und 
Dienstleistung beziehen zu können, ein-
räumt. Solche Sachbezüge bleiben steuer-
frei, wenn die sich (nach Anrechnung der 
vom Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte) 
ergebenden Vorteile insgesamt 44 € im 
Kalendermonat nicht übersteigen.  
 
Der Wert des vom Arbeitnehmer erlangten 
Sachvorteils ist mit dem üblichen Endpreis 
am Abgabeort anzusetzen. Endpreis im 
Sinne der Vorschrift ist der Preis, der im 
allgemeinen Geschäftsverkehr von Letzt-
verbrauchern für identische bzw. gleichar-
tige Waren tatsächlich gezahlt wird. 
 
Nunmehr hatte der Bundesfinanzhof zu 
entscheiden, wie sich eine Versand- und 
Handlingpauschale auf den Preis des 
Sachbezugs auswirkt. In seiner Entschei-
dung vom 6.6.2018 stellt er dazu fest: Lie-
fert der Arbeitgeber die Ware in die Woh-
nung des Arbeitnehmers, liegt eine zusätz-
liche Leistung des Arbeitgebers an den Ar-
beitnehmer vor. Der Vorteil hieraus ist in 
die Berechnung der Freigrenze von 44 € 
einzubeziehen. Entsprechendes gilt, wenn 
der günstigste Einzelhandelspreis des 
Sachbezugs am Markt im Versand- oder 
Onlinehandel gefunden wird. Ist der Ver-
sand dort als eigenständige Leistung aus-
gewiesen und nicht bereits im Einzelhan-
delsverkaufspreis und damit im Endpreis 
enthalten, kommt der geldwerte Vorteil 
aus der Lieferung „nach Hause“ bei der 
Berechnung der Freigrenze von 44 € zum 
Warenwert hinzu. 
 
 

7. Splittingtarif für gleichgeschlechtli-
che Ehepaare rückwirkend ab 
2001? 

 
Das Eheöffnungsgesetz bestimmt, dass 
nach der Umwandlung der Lebenspartner-
schaft in eine Ehe für die Rechte und 
Pflichten der Lebenspartner der Tag der 
Begründung der Lebenspartnerschaft 

maßgebend ist. Danach sind die Lebens-
partner so zu stellen, als ob sie am Tag 
der Begründung der Lebenspartnerschaft 
geheiratet hätten.  
 
Das Finanzgericht Hamburg (FG) ent-
schied mit Urteil vom 31.7.2018, dass das 
Eheöffnungsgesetz ein außersteuerliches 
Gesetz ist und damit grundsätzlich geeig-
net sei, ein sog. rückwirkendes Ereignis im 
Sinne der Abgabenordnung darzustellen, 
das eine Änderung der bestandskräftigen 
Einkommensteuerbescheide ab 2001 
rechtfertigt. Die Bestandskraft ist kein der-
art tragendes Prinzip des Rechts, dass 
eine Änderung bestandskräftiger Be-
scheide infolge einer Gesetzesänderung in 
jedem Fall einer ausdrücklichen gesetzli-
chen Anordnung der Rückwirkung bedarf. 
 
Weil die Zusammenveranlagung nach 
dem Splittingtarif in vielen Fällen zu einer 
Verringerung der Steuerlast führt, bean-
tragten im entschiedenen Fall die Steuer-
pflichtigen, die für Eheleute vorgesehene 
Zusammenveranlagung nachträglich für 
alle Jahre seit Beginn ihrer Lebenspartner-
schaft, also ab 2001. Dem folgte das Fi-
nanzamt nicht. Das FG gab den Steuer-
pflichtigen recht, ließ allerdings die Revi-
sion zum Bundesfinanzhof in München zu. 
Hier wird man abwarten müssen, wie die-
ser entscheidet. 
 
 

8. Geplantes Jahressteuergesetz 2018 
erhält neuen Namen 

 
Das zunächst als Jahressteuergesetz 
2018 geplante Gesetzesvorhaben wurde 
nunmehr vom Bundeskabinett in den „Ent-
wurf eines Gesetzes zur Vermeidung von 
Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit 
Waren im Internet und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften“ umgetauft. 
 
Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz 
sollen insbesondere Umsatzsteuerausfälle 
beim Handel mit Waren auf elektronischen 
Marktplätzen im Internet verhindert wer-
den. Danach sollen Betreiber von elektro-
nischen Marktplätzen zum einen künftig 
bestimmte Daten ihrer Nutzer, für deren 



 

 

Umsätze in Deutschland eine Steuerpflicht 
in Betracht kommt, vorhalten sowie zum 
anderen für die entstandene und nicht ab-
geführte Umsatzsteuer aus den auf ihrem 
elektronischen Marktplatz ausgeführten 
Umsätzen in Haftung genommen werden 
können. Das gilt insbesondere dann, wenn 
sie Unternehmer, die im Inland steuer-
pflichtige Umsätze erzielen und hier steu-
erlich nicht registriert sind, auf ihrem 
Marktplatz Waren anbieten lassen. 
 
Im Bereich der Einkommensteuer soll zur 
Förderung der Elektromobilität für Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge bei der 
Dienstwagenbesteuerung die Bemes-
sungsgrundlage nach der Listenpreisme-
thode halbiert werden. Die Absenkung be-
trifft dann sowohl die 1-%-Regelung (dann 

0,5-%-Regelung) als auch die Fahrten-
buchmethode. Die Begünstigung für E-
Fahrzeuge soll auf drei Jahre begrenzt 
werden. 
 
Des Weiteren sind Anpassungen im Be-
reich der Körperschaftsteuer geplant. Dort 
soll insbesondere eine verfassungskon-
forme Regelung des Verlustabzugs bei 
Kapitalgesellschaften erreicht werden. 
 
Anmerkung: Ob in dieses sog. Omnibus-

Gesetz noch weiter Änderungswün-
sche aus den Ländern einfließen, ist 
zzt. noch offen. Über die einzelnen – 
für Sie relevanten – Regelungen wer-
den wir Sie weiter informieren, sobald 
detailliertere Informationen vorliegen 
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Soli-Zuschlag (mtl.) 
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 Basiszinssatz 

 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 

 ab 1.1.2002: 

 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2018: Juli = 111,6, Juni = 111,3; Mai = 111,2; April = 110,7; März = 110,7;  
Februar = 110,3; Januar = 109,8 
2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; Oktober = 109,6;  
September = 109,6; August = 109,5 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
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Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
http://www.destatis.de

